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Änderungsantrag zu EPF01

Von Zeile 45 bis 50:
Der Anwendungsbereich der Grundrechtecharta muss deshalb auchverbindlich auf die nationale
Gesetzgebungjedes Handeln der nationalen Regierungen ausgeweitet und jede/r Europäer/in mit dem
Recht auf eine EU-Grundrechtsbeschwerde ausgestattet werden. Damit könnten alle Bürgerinnen und
Bürger die in der Charta enthaltenen Grundrechte und demokratischen Prinzipien gegenüber ihren
jeweiligen Nationalstaaten einklagen, auch vor dem EuGH. Das würde sie massiv stärken und die
Möglichkeiten verbessern, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen, gerade in den Ländern, in
denen diese Prinzipien jetzt oder zukünftig angegriffen werden.

Begründung

1) Die Anwendbarkeit der Grundrechtscharta auf nationales Regierungshandeln wird vom Europäischen
Gerichtshof schon jetzt gelegentlich bejaht (vgl. Åklagaren/Åkerberg Fransson Urteil des EuGH). Allerdings
passiert das nicht konsequent und wird von Nationalgerichten nicht als Standard akzeptiert (zB nicht vom
Bundesverfassungsgericht - Urteil Antiterrodatei). Durch das Einfügen des Wortes ”verbindlich” soll
klargestellt werden, dass wir ggf. eine formelle Änderung der Charta in diesem Punkte anstreben, um klare
Ansprüche für Bürger/innen zu schaffen. 2) Bei Grundrechtsschutz geht es nicht nur um Schutz vor
illiberaler Gesetzgebung, sondern um jegliches grundrechtswidriges Verhalten der nationalen
Staatsorgane. 3) Ein wirksamer Schutz der Bürger/innen gegen die jeweiligen Nationalstaaten ist nur
denkbar, wenn diese gegen das nationalstaatliche Handeln vor europäischen Instanzen klagen können. So
wäre es bald wohl sinnlos gegen die Regierung in Polen zu klagen, wo die Gerichte gerade von der
Regierung umgestaltet werden. Die Rechtsdurchsetzung auf der EU-Ebene ist aber wirksam mit dem
(bekannten, aber bisher nicht anerkannten) Instrument einer EU-Grundrechtsbeschwerde möglich. Daher
ergänzt. 4) Diese Änderungen sollen nicht nur wegen der bisherigen Verletzungen der demokratischen
Werte (etwa in Polen oder Ungarn) stattfinden, sondern auch, um uns vor künftigen negativen
Entwicklungen in allen unseren Ländern abzusichern. Daher die Klarstellung ”jetzt oder zukünftig”
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